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Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit 
den Gemeinden: Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube

Amtlicher Teil

Forstkurier

Verbandsgemeinde  
Droyßiger-Zeitzer Forst

Mitteilung des Amtes Gebühren/Beiträge
In der Ausgabe 12 (23. Dezember 2018) des Amts- und In-
formationsblattes der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst wurde im Amtlichen Teil versehentlich die 1. Ände-
rungssatzung der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst zur Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Un-
terhaltungsverbandes „Weiße Elster“ doppelt veröffentlicht. 
Die 1. Änderungssatzung auf Seite 4 des Amtlichen Teils ist 
gültig und zu berücksichtigen.

Wir bitten um Beachtung!

Sitzungsplan der Verbandsgemeinde  
Droyßiger-Zeitzer Forst

Mittwoch, 06.02.2019
18:30 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanz-

ausschusses

Mittwoch, 27.02.2019
18.00 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanz-

ausschusses
19.00 Uhr Sitzung des Verbandsgemeinde-

rates

im Saal des Verwaltungsgebäudes in Droyßig, 
Zeitzer Straße 15 *
* Bitte beachten Sie die Aushänge in den Gemeinden

Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Droyßig 
findet am Dienstag, 19.02.2019 um 19.00 Uhr im Gemein-
debüro Droyßig, Markt 6b statt.*
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2019 durch  
öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Droyßig hat mit der Satzung über die Fest-
setzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatz-Satzung) vom 
01.11.2010 zuletzt geändert am 25.04.2017 folgende Hebe-
sätze festgesetzt:

Grundsteuer A 
(für land- und forstwirtschaftliche Betrieb) 350 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke) 400 v. H.
Gewerbesteuer 400 v. H.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer gilt seit dem 01.01.2011 
und für die darauffolgenden Kalenderjahre. Der Hebesatz 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteu-
er A) und für die Grundstücke (Grundsteuer B) gilt seit dem 
01.01.2017 und für die darauffolgenden Kalenderjahre.
Da bei der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr eintritt, 
kann auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden verzich-
tet werden.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit 
geltenden Fassung die Grundsteuer für das Jahr 2019 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden 
Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen diese Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Fachbereichsleiter Finanzen/
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig, einzulegen.

Droyßig, 11.01.2019

Billing
Bürgermeisterin der Gemeinde Droyßig

Sprechzeiten der Bürgermeisterin:
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung – Telefon 034425 27575 
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Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ebenfalls keine Hundesteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt werden, da diese Beschei-
de auch für die Folgejahre Gültigkeit haben.
Die Fälligkeiten und den zu zahlenden Betrag entnehmen 
Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

oder zur Niederschrift beim Fachbereichsleiter Finanzen/
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig, einzulegen.

Droßdorf, 11.01.2019

Leier
Bürgermeister der Gemeinde Gutenborn

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ebenfalls keine Hundesteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt werden, da diese Beschei-
de auch für die Folgejahre Gültigkeit haben.
Die Fälligkeiten und den zu zahlenden Betrag entnehmen 
Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Gutenborn findet am 20.02.2019 um 18.00 Uhr und die 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gutenborn 
findet am 26.02.2019 um 18:30 Uhr im Gemeindezent-
rum Droßdorf, Schulweg 23 statt.*
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kretz-
schau findet am Mittwoch, 13.03.2019 um 19.00 Uhr im 
Vereins- und Bürgerhaus Gladitz statt.*
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Sprechstunde der Bürgermeisterin
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Büro Kretzschau 
oder nach Vereinbarung –
Telefon: 03441 213049 Mobiltelefon: 0157 34037760

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2019  
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Kretzschau hat mit der Satzung über die Fest-
setzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatz-Satzung) vom 
13.10.2010 folgende Hebesätze festgesetzt:

Grundsteuer A 
(für land- und forstwirtschaftliche Betrieb) 200 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke) 300 v. H.
Gewerbesteuer 300 v. H.
Die in der Satzung festgelegten Hebesätze gelten seit dem 
01.01.2011 und für die darauffolgenden Kalenderjahre.
Da bei der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr eintritt, 
kann auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden verzich-
tet werden.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit 
geltenden Fassung die Grundsteuer für das Jahr 2019 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden 
Änderungsbescheide erteilt.

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung – Telefon: 03441 718793

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2019  
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Gutenborn hat mit der Satzung über die Fest-
setzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatz-Satzung) vom 
19.10.2010 zuletzt geändert am 19.03.2015 folgende Hebe-
sätze festgesetzt:

Grundsteuer A 
(für land- und forstwirtschaftliche Betrieb) 300 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke) 400 v. H.
Gewerbesteuer 375 v. H.
Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) und für die Grundstücke (Grundsteuer B) 
gilt seit dem 01.01.2011 und für die darauffolgenden Kalen-
derjahre. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer gilt seit dem 
01.01.2015 und für die darauffolgenden Kalenderjahre.
Da bei der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr eintritt, 
kann auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden verzich-
tet werden.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit 
geltenden Fassung die Grundsteuer für das Jahr 2019 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden 
Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen diese Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
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Da bei der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr eintritt, 
kann auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden verzich-
tet werden.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit 
geltenden Fassung die Grundsteuer für das Jahr 2019 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden 
Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen diese Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Fachbereichsleiter Finanzen/
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig, einzulegen.

Schnaudertal, 11.01.2019

Schulze
Bürgermeister der Gemeinde Schnaudertal

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ebenfalls keine Hundesteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt werden, da diese Beschei-
de auch für die Folgejahre Gültigkeit haben.
Die Fälligkeiten und den zu zahlenden Betrag entnehmen 
Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen diese Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Fachbereichsleiter Finanzen/
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig, einzulegen.

Kretzschau, 11.01.2019

Just
Bürgermeisterin der Gemeinde Kretzschau

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ebenfalls keine Hundesteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt werden, da diese Beschei-
de auch für die Folgejahre Gültigkeit haben.
Die Fälligkeiten und den zu zahlenden Betrag entnehmen 
Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

Die Sitzungen des Gemeinderates Schnaudertal entneh-
men Sie bitte den Aushängen in der Gemeinde Schnau-
dertal.

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gemeindebüro 
Wittgendorf, Gartenstraße 30 oder nach Vereinbarung – Te-
lefon: 034423 21274

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2019  
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Schnaudertal hat mit der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatz-Satzung) 
vom 28.10.2010 zuletzt geändert am 30.05.2018 folgende 
Hebesätze festgesetzt:

Grundsteuer A 
(für land- und forstwirtschaftliche Betrieb) 336 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke) 400 v. H.
Gewerbesteuer 375 v. H.
Der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) gilt seit 
dem 01.01.2011 und für die darauffolgenden Kalenderjahre. 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer gilt seit dem 01.01.2015 
und für die darauffolgenden Kalenderjahre. Der Hebesatz 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteu-
er A) gilt seit dem 01.01.2018 und für die darauffolgenden 
Kalenderjahre.

Die nächsten öffentlichen Sitzungen des Gemeindera-
tes der Gemeinde Wetterzeube finden am Montag, dem 
28. Januar 2019 um 19:00 Uhr im Versammlungsraum in 
Haynsburg, Burgstraße 10 und am Montag, 25 Februar 
2019 um 19:00 Uhr im Felsenkeller Breitenbach statt. 
Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingela-
den.
Der Bürgermeister

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 
17.12.2018 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschluss-Nr. 18/2018 Genehmigung der Annahme 

von Spenden
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Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2019  
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Wetterzeube hat mit der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatz-Satzung) 
vom 15.11.2010 zuletzt geändert am 24.10.2011 folgende 
Hebesätze festgesetzt:

Grundsteuer A 
(für land- und forstwirtschaftliche Betrieb) 300 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke) 400 v. H.
Gewerbesteuer 375 v. H.
Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) gilt seit dem 01.01.2011 und für die da-
rauffolgenden Kalenderjahre. Der Hebesatz für die Gewer-
besteuer und für die Grundstücke (Grundsteuer B) gilt seit 
dem 01.01.2012 und für die darauffolgenden Kalenderjahre.
Da bei der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr eintritt, 
kann auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden verzich-
tet werden.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit 
geltenden Fassung die Grundsteuer für das Jahr 2019 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden 
Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen diese Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Fachbereichsleiter Finanzen/
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig, einzulegen.
Wetterzeube, 11.01.2019

Jacob
Bürgermeister der Gemeinde Wetterzeube

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ebenfalls keine Hundesteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt werden, da diese Beschei-
de auch für die Folgejahre Gültigkeit haben.
Die Fälligkeiten und den zu zahlenden Betrag entnehmen 
Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

Mitteilung vom Fachbereich Ordnung
Das Thermometer zeigt Minusgrade und die Gewässer sind 
teilweise zugefroren.
Dennoch:
Das Betreten der zugefrorenen Wasserflächen ist verboten!
Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern nicht den Spaß 
verderben, aber das Schlittschuhlaufen auf den Gewässern 
ist einfach zu gefährlich!
Ihr Ordnungsamt

Verbandsgemeinde  
Droyßiger-Zeitzer Forst
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